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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD)  
 
 
Pflegekräfte wegen Coronavirus krankgeschrieben: Wer versorgt die Pflegebe-
dürftigen in der Einrichtung? 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4073 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Weil sie engen Kontakt zu kranken und pflegebedürftigen Menschen haben, sind Be-
schäftigte in Gesundheitsberufen häufig wegen einer COVID-19-Diagnose krankge-
schrieben worden. Das geht aus einer am 08.07.2020 vorgelegten Analyse von Ar-
beitsunfähigkeitsdaten durch das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) hervor. 
 
Aktuell ist eine Pflegeeinrichtung im Salzlandkreis durch COVID-19-Infektionen mas-
siv betroffen. In einer Routinetestung wurden Pflegebedürftige als auch Mitarbeiter 
positiv auf das Virus getestet. 
 
Mittlerweile befinden sich 8 Mitarbeiter in Quarantäne. Sollte sich die Infektionslage 
der Mitarbeiter weiter ausbreiten, ist nicht klar, wie lange in der derzeitigen Situation 
trotz zusätzlicher Herausforderungen die Versorgung pflegebedürftiger Menschen 
gesichert und patientenorientiert erbracht werden kann. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Hinsichtlich der in der Vorbemerkung des Fragestellers angeführten Pflegeeinrich-
tung ist die Heimaufsicht am 21. September 2020 über einen Corona-Fall in der Ein-
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richtung informiert worden. Danach hatte sich eine Mitarbeiterin des begleitenden 
Dienstes mit dem Coronavirus infiziert. Am selben Tage ist daraufhin die Testung von 
25 Bewohner/innen und 22 Mitarbeiter/innen als Kontaktpersonen erfolgt. Nach einer 
ergänzenden Meldung vom 23. September 2020 sind vier Bewohner/innen und 
sechs Mitarbeiter/innen der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet worden. 
Die gesamte Einrichtung ist daher zunächst bis zum 5. Oktober 2020 unter Quaran-
täne gestellt worden, wobei ein generelles Besuchsverbot gegolten hat. 
 
Die Einrichtung hat der Heimaufsicht am 25. September 2020 keine Neuinfektionen 
und die Lieferung von aktuell genügend persönlicher Schutzausrüstung mitgeteilt. 
Die Personalengpässe haben durch die Inanspruchnahme von drei Leasingkräften 
ausgeglichen werden können. 
 
Laut der nächsten Meldung vom 1. Oktober 2020 seien mittlerweile fünf Bewoh-
ner/innen sowie acht Mitarbeiter/innen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 
Ein Bewohner befinde sich im Krankenhaus. Der Einrichtungsträger hat daraufhin ei-
nen Personalpool aus eigenen ambulanten und stationären Einrichtungen gebildet 
und somit Personal für die Einrichtung gewinnen können. Zusammen mit den Lea-
singkräften habe der personelle Engpass der Einrichtung behoben werden können. 
Die Tests aller Mitarbeiter/innen der Einrichtung durch das Gesundheitsamt am 
5. Oktober 2020 sind komplett negativ gewesen. Am Folgetag sind alle Bewoh-
ner/innen der Einrichtung getestet worden. Am 16. Oktober 2020 hat die Einrichtung 
gemeldet, dass noch drei Bewohner/innen positiv auf das Coronavirus getestet wor-
den sind. Am 19. Oktober 2020 ist die Quarantäne für die Einrichtung bzw. den be-
troffenen Wohnbereich aufgehoben worden. Ein Bewohner befinde sich wegen sei-
ner originären Erkrankung in stationärer Behandlung. 
 
1.  Welche Unterstützung erhalten die Pflegeeinrichtungen durch die Landes-

regierung, um die Versorgung der pflegebedürftigen Bewohner bei Ausfall 
der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten? 

 
Ärzt/innen und Pflegekräfte des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) Sachsen-Anhalt haben im Frühjahr die Gesundheitsämter und Pflegeeinrich-
tungen mit Personal bei der Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt. So sind 
Mitarbeiter/innen aus dem Fachbereich Qualitätsprüfungen im Frühjahr in Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens in Sachsen-Anhalt, so auch in Pflegeeinrichtungen in 
Halle (Saale) und Jessen eingesetzt gewesen, um die Versorgung der pflegebedürf-
tigen Bewohner durch den Ausfall der dortigen Mitarbeiter/innen aufrechtzuerhalten. 
 
Daneben hat der Pandemiestab beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
(MS) im Frühjahr eine intensive Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung be-
trieben, um diese an die Gesundheitsämter der Landkreise und die kreisfreien Städte 
im Land weiterzuleiten, im Bedarfsfall auch unmittelbar an betroffene Pflegeeinrich-
tungen. Dies erfolgte auch in enger Abstimmung mit der Heimaufsicht, welche wiede-
rum die Pflegeeinrichtungen informiert hat. 
 
Auf der Grundlage des Erlasses des MS vom 17. März 2020 zur Aufrechterhaltung 
der pflegerischen Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen sind zudem zusätz-
liche Regelungen zur Entlastung der Einrichtungen getroffen worden. So kann bei-
spielsweise für die Dauer einer einrichtungsindividuell festzustellenden Notsituation 
von den personellen Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes und seiner 
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Personalverordnung (WTG und WTG-PersVO) abgewichen werden, sofern in einer 
Einrichtung durch vermehrte Erkrankungen des Personals bzw. eine Reduzierung 
des Personals durch angeordnete Quarantänemaßnahmen in einzelnen Pflegeein-
richtungen die im WTG (§ 11 Abs. 4 Nr. 2) in Verbindung mit der WTG-PersVO (§ 8) 
bestimmten Anforderungen an die personelle Ausstattung nicht mehr eingehalten 
werden können. Die Einrichtung darf dann keine neuen Bewohner/innen aufnehmen, 
Ausnahmen dazu sind mit der Heimaufsichtsbehörde abzustimmen. 
 
Soweit die pflegerische Versorgung mit dem noch vorhandenen Personal nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann, sind in Abstimmung mit den zuständigen Behörden 
auch Verlegungen von Pflegebedürftigen in andere Pflegeeinrichtungen oder Kran-
kenhäuser möglich. Die Heimaufsichtsbehörde hat dabei die Einrichtungsträger bei 
Bedarf nach Kräften zu unterstützen (z. B. bei der Platzsuche). Weitere Maßnahmen 
sind dann mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. 
 
Bisher musste von den Handlungsoptionen dieses Erlasses kein Gebrauch gemacht 
werden. Die Einrichtungen haben die Personalunterschreitungen gegenüber der 
Heimaufsicht in der Regel angezeigt. Die Heimaufsicht hat dann entschieden, dass 
nicht jede geringfügige Unterschreitung (beispielsweise von 0,1 Vollzeit-Äqui-
valenten) anzeigepflichtig ist, sondern nur wesentliche Unterschreitungen über einen 
gewissen Zeitraum (Personaldefizite bei mehr als 10 % für mehr als drei Tage) an-
zeigepflichtig sind. Weitere Handlungsoptionen sind nicht zum Tragen gekommen. 
 
2.  Muss die Pflegeeinrichtung mit COVID-19-Infektionen als Konsequenz mit 

einer Schließung rechnen? 
 
Eine solche Maßnahme ist für Sachsen-Anhalt bisher nicht notwendig geworden und 
ist auch vom jeweiligen konkreten Infektionsgeschehen der betroffenen Pflegeein-
richtung und der Entscheidung des Gesundheitsamtes abhängig. Bisher konnten alle 
Bewohner/innen in den bereits von COVID-19-Infektionen betroffenen Einrichtungen 
weiter gepflegt und betreut werden. 
 
3.  Auf welche Bewältigungsstrategien setzt die Landesregierung im Umgang 

mit den betroffenen Pflegeeinrichtungen? Bitte beschreiben Sie diese. 
 
Auf das im Erlass zur Aufrechterhaltung der pflegerischen Versorgung in stationären 
Pflegeeinrichtungen - Umgang mit den Regelungen des WTG Sachsen-Anhalt bei 
Eintreten besonderer Situationen - vom 17. März 2020 beschriebene Konzept wird 
verwiesen (Anlage). 
 
4.  Welche Unterstützung erhalten Pflegeeinrichtungen in der Beschaffung von 

Pflegepersonal durch die Landesregierung, damit die Versorgungsqualität 
aufrechterhalten werden kann? 

 
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 
 
5.  Welche Maßnahmen hat die Landesregierung entwickelt, um kurzfristig ei-

nem „Systemkollaps“ in der Pflege entgegenzuwirken? 
 
Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen. 





           

         

                  

        

        

           

             

        

           

             

                 

         

           

          

          

            

        

           

            

         

           

            

    

         

         

     

         

        

         

           

         

           

             

      

 






